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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung vom 26. Februar 1992, mit der der 

Einspruch der jetzigen Beschwerdeführerin zurückgewiesen 

wurde. 

Der unabhângige Patentanspruch 2. lautet: 

11 1. Verfahren zur Speicherung von Informationen in elnem 

programxnierbaren, nichtfluchtigen Speicher (16) eines 

Rechners (10) zur Datenverarbeitung, der über einen Daten-

bus (15) und einen Adre3bus (14) mit einem Mikroprozessor 

(11) fest verbunden ist, in dem über mehrere, an Eingängen 

des Mikroprozessors angeschlossene Eingangsleitungen (17; 

Eo, ..., E5) jut normalen Betrieb des Rechners laufend 

verànderljche Daten und Befehle zur Verarbeitung 

eingelesen werden, wobei mit einem externen Schalter (24, 

25, 27) über mnindestens eine Eingangsleitung (Eo) em 

bestimnmter Steuerbefehl (1. Takt) eingegeben und damit em 

tinterprogrammn (TJP1, 2) des Mikroprozessors aufgerufen 

wird, mit dem zusätzliche Daten von aui3en zunãchst in 

einen Zwischenspeicher des Mikroprozessors eingelesen und 

anschliel3end aus dem Zwischenspeicher in den nicht-

flüchtigen speicher (16) eingeschrieben werden, dadurch 

gekennzeichnet, dai3 als zusãtzliche, von aui3en komnutende 

Daten für den in einem Fahrzeug zu verwendenden Rechner 

(10) fahrzeugspezifische Informationen in Form einer 

Datenfolge über mindestens eine derjenigen weiteren 

Eingangsleitungen (El bis E4) eingelesen werden, die un 
normalen Betrieb des Rechners (10) an die verschiedenen 

Signalgeber im Fahrzeug für die laufend veränderlichen 

Daten und Befehie angeschlossen werden." 

Weitere Arisprüche 2 bis 9 hängen von Anspruch 1 ab. 
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Zur Stützung ihres Einwandes mangeinder erfinderischer 

Tätigkeit verwies die Beschwerdeführerifl (Einsprechende) 

wie un Einspruchsverfahren u. a. zunächst auf folgendes 

Dokument: 

Dl: WO-A-80/02881 

Im Beschwerdeverfahren fand am 13. Januar 1993 eine 

mUndliche Verhandlung statt, zu der von der Beschwerde-

kammer unter Hinweis auf die in der Patentschrift un 

Zusainmenhang mit der zu lösenden Aufgabenstellung 

genannten 

D3: DE-A-3 305 579 

geladen worden war. 

Die Beschwerdeführerin argumentierte im weseritlichen wie 

folgt: 

In Ubereinstimmung mit der Auffassung der Beschwerde-

gegnerin und der Beschreibungseinleitung der Patentschrift 

sei ein Verfahren zur Speicherurig geinài3 Oberbegriff des 

Anspruchs 1 aus Dl bekannt. Dl weise auf die Verwendung 

von Mikrocomputern in Xraftfahrzeugen hin und D3 

(insbesondere Figur 2) zeige, daIs bel einer solchen 

Verwendung un Normalbetrieb über Eingangsleitungen 

Signalgeber an den Mikroprozessor angeschlossen seien. Dl 

(insbesondere Seite19, 3. Abschnitt und Seite 30, 

Zeilen 24 ff.) beinhalte in Verbindung mit Port 3 eine 

Lösung des Problems der Urnprogramrnierung des dort 

beschriebenen Mikrocomputers unter Verwendung des auch für 

die normale Daten- bzw. Befehlsübertragung dienenden 

Ports, so daf3 die Umprograinrnierung keine zusätzlichen 

Eingänge erfordere. 
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Da die Dl sornjt auch den dern beansprUChtefl Verfahren 

zugrundel iegenden, wesentljchen Lôsungsgedanken 

vorwegnàhine, sei das Verfahren nach dem Streitpatent nicht 

erfinderisch. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesem Vorbringen und 

inachte dabei folgendes geltend: 

Dl offenbare lediglich einen Mikrocomputer mit EPROM, aber 

keine Anschlüsse von Signalgebern eines Kraftfahrzeuges. 

Weiterhin habe der bekannte Mikrocomnputer mehr Ports als 

beim Streitpatent erforderj.ich seien. Beixn Streitpatent 

handle es sich urn die Lösung eines kraftfahrzeug-

spezifischen Problems. Es würden nämlich die vorhandenen 

AnschluBleitungen bzw. Kiemmen, an die im normalen Betrieb 

Kraftfahrzeugsignalgeber angeschlossen seien, auch zur 

Programinierung des Speichers der als solches käuflichen 

Datenverarbeitungseinrichtung verwendet. Der zustàndige 

Fachmann arbeite also auf demn Gebiet der Kraftfahrzeug- 

elektronik, aber nicht dem der Datenverarbeitung. Den 

Kraftfahrzeugfachrnann interessiere nicht, wie em 

..Mikrocomnputer intern aufgebaut sei. Dern Stand der Technik 

fehiten die Anregungen, entsprechend dern kennzeichnenden 

Teil des Anspruchs 1 die gleichen Eingangsleitungen, die 

im normnalen Betrieb eines Rechners mit den Signalgebern 

eines Kraftfahrzeuges verbunden seien, auch zurn Einlesen 

zusãtzlich von auBen kommnender Daten in den Rechner und 

damit zu dessen Umnprogramnmierung zu verwenden. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 

des europäischeri Patents Nr. 233 861. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die Aufrecht- 
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erhaltung des Patents auf der Grundlage eines neuen in der 

Verhandlung eingereichten AnspruChS 1. 

Der Anspruch 1 geinäl3 Hilfsantrag unterscheidet sich voIn 

Anspruch 1 geinaf3Hauptantrag dadurch, daB die un norinalen 

Betrieb übertragenen Befehie Steuerbefehle sein sollen und 

daB zur Prograininierung eine progranuniereinrichtung (23) 

über eine Steckvorrichtung (22) mit den gleichen Eingangs-

leitungen (EO, ..., E4) läsbar verbunden ist, über die 

auch im normalen Betrieb die Daten und Steuerbefehle 

eingelesen werden. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

GemäI3 Spalte 1, Zeilen 8 bis 36 der EP-B-233 861 war es 

aus D3 bekannt, Fahrdaten eines Kraftfahrzeuges von 

Signalgebern abfühlen und durch einen Mikrocomnputer für 

eine Anzeige umrechnen zu lassen. GernãB dent Ausführungs-

beispiel nach Figur 2 der D3 werden über Sensor-Eingänge 

16 analoge oder digitale MeBwerte eirigegeben. Eingänge 33 

dienen der Eingabe von kraftfahrzeugspezifischen Daten, 

z. B. der Zylinderzahl, oder der Auswahl von beispiels-

weise die Reihenfolge der Sensorabtastung festlegenden 

Programnxnen und Umrechnungstabellen. Uber eine Prüftaste 34 

kann ein Prüfprogramnm aufgerufen werden. GemäB D3 werden 

also über die vorhandenen Eingangsleitungen un Normal-

betrieb veränderliche Daten und Steuerbefehle zur 

Verarbeitungeingelesen eberiso wie nach dent angegriffenen .  

Patent über den Eingangsport 17 laufend verànderliche 

Sensor-Daten, über den Port 18 Sensor- bzw. Funktions-

schalter- oder Tastschalterinformnationen und über weitere 

Eingangsleitungen 21 Steuerbefehle, Daten oder Adresseri 

(vgl. EP-B-233 861, Spalte 3, Zeilen 19 bis 28) eirigeleseri 
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werden. Elne Vielzahl abwejchender Fahrzeugtypen macht em 

oftinaliges Uinprograinmieren eines soichen, mit eineni nicht- 

flüchtigen Speicher (EPROM; vgl. D3, Seite 5) ausge-

statteten Mikrocornputers erforderlich. Gemài3 Beschrei-

bungseinleitung waren bislang dabei jedoch die für em 

Umprograininieren elnes soichen EPROMS erforderlichen 

Zusatzanschluj3stellen als nachteilig empfunden worden. 

Nach der Beschreibungseinleitung steilte sichdaher die 

Aufgabe, eine Lösung zu suchen, wodurch mit den für den 

Betrieb der Datenverarbeitungsvorrichtung (Mikrocoxnputer) 

ohnehin benôtigten Eingãngen bzw. Eingangsleitungen eine 

Prograinmierung oder tJmprograxamierung des nichtflüchtigen 

Speichers vorgenonunen werden kann. 

Diese Aufgabe wird offensichtlich durch die un Anspruch 1 

(gemài3 Hauptantrag) angegebenen Verfahrensschritte geldst, 

indein 

mit einem externen Schalter über inindestens eine 

Eingangsleitung ein bestiminter Steuerbefehl 

eingegeben und damit ein Unterprogramm des Mikro-

prozessors aufgerufen wird, mit dem zusätzliche Daten 

von auBen zunächst in einen Zwischenspeicher des 

Mikroprozessors eingelesen und anschliei3end aus dem 

Zwischenspeicher in den nichtflüchtigen Speicher 

eingeschrieben werden, und 

die zusätzljchen, von aul3en kornmenden Daten bzw. 

fahrzeugspezifischen Inforinationen in Form einer 

Datenfolge über mindestens eine derjeriigen Eingangs-

leitungen eingelesen werden, die in normalen Betrieb 

des Rechners an die verschiederien Signalgeber irn 

Fahrzeug für die laufend verànderlichen Daten und 

Befehie angeschlossen sind. 

00335 	 . . 
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5. 	Ein Fachmann, der sich für die Lösung des Problems der 

leichten Ulnprograinmierbarkeit ohne zusätzliche Anschlui3-

stellen auf dein Gebiet von MikrocolnpUterfl inforiniert, wird 

geleitet durch den in Dl enthaltenen Hinweis auf die 

Verwendung von Mikrocoinputern bei Kraftfahrzeugen in 

• dieser Druckschrift eine Anregung für die obengenannten 

Verfahrensschrjtte finden. Nach Auffassung der Parteien 

of fenbart Dl. ein Verfahren mit den un Oberbegriff des 

Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Der dort beschriebene 

Mikrocomputer weist einen Modusauswahlschaltkreis 34 auf, 

mit demn bei entsprechender Ansteuerung durch Steuer-

befehie, beispielsweise mnittels eiries externen Schalters, 

ein Mehrfunktionsport 3 derart umprograminierbar 1st, daB 

er wahiweise in ejnemn Modus 5 zum AnschluB eines externen 

Datenbus und damit als Eingang für zu verarbeitende 

Daten geeignet ist oder in einem Moduso zunàchst zur 

Ubertragung von Befehlen eines Programm-Monitors aus einem 

externen ROM (40) zum Mikrocoxnputer (30), die dort die 

Programmierung eines mikrocomputerinternen EPROM (3) mit 

einem in einem externen RAM 41 gespeicherten Programm 

steuern. Dabei wird das zu ladende Programrn ebenfalls über 

den Port 3 übertragen, wobei die einzelnen Programmwörter 

jeweils in elnern Speicher 62 (Figur 4) zwischengespeichert 

werden. 

In Dl (vgl. Seite 2, Zeilen 20 bis 25 und Seite 30, 

Zeilen 25 bis 29) ist explizit auf die hierdurch 

ermäglichte Mehrfachnutzung der gleichen Eingarigsleitungen 

hingewieseri. Der Fachmann wird deshaib angesichts der in 

der Praxis auftretenden Problemstellurig der Vermeidung von 

zusätzlichen Anschlüssen für das Neuladen von fahrzeug-

spezifischen Informationen den in D3 (vgl. dort Seite 5, 

Zeilen 18 bis 20) für die zentrale Steuerlogik 14 

verwendeten Nikrocornputer mit EPROM gemaB Dl implemnen-

tieren urid dabei Port 3 zur Eingabe der Signaldaten von 

den Signalgebern und zumn Umnprogramnmieren der fahrzeug- 

00335 	 . . 
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spezifischen Informationen verwenden. Eine soiche 

Anwendung beinhaltet zwangsläufig, daB die Leitungen des 

Port 3 nicht nur mit ejneln externen ROM und RAM - wie in 

Figur 1 der Dl gezeigt - sondern auch mit den Signalgebern 

verbindbar sein müsseri. Der MikrocompUter gemnaB Dl weist 

auBerdeni einen AdreBbus auf und der Modusauswahlschalt-

kreis 34 emnpfängt für den Normal- und Programmnierbetrieb 

Steuerbefehle, die den jeweiligen Modusvorgeben. 

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, der aus Dl bekannte 

Mikrocomnupter weise mehr Ports auf als beim Streitpatent 

erforderlich seien, vermnag nicht zu überzeugen, da in Dl 

neben der Verwendung in Kraftfahrzeugen auf eine Vielzahl 

von Anwendungsgebieten für Mikrocomputer hingewiesen 1st, 

bei denen gegebenenfalls auch mehr Ports eingesetzt 

werden. Der Fachmann wird für den jeweiligen Zweck die 

erforderliche Anzahl und Art von Ports verwenden. Im 

Zusamnmenhang mit dem vorliegenden Fall war die Frage 

strittig, welches fachmnännische Wissen und Kónnen für die 

Beurteilung erfinderischer Tàtigkeit zugrunde zu legen 

1st. In Ubereinstimmnung mit der Entscheidung T 32/81 

.:.(AB1. EPA 1982, 225) 1st die Kammer der Auffassung, daB 

dann, wenn - wie im vor].iegenden Fall in Verbindung mit D3 

dargelegt - die Aufgabe dem Fachmnann den Hinweis gibt, die 

Läsung auf demn technischen Gebiet universell einsetzbarer 

programmierbarer Steuereinrichtungen bzw. Mikrocomnputer zu 

suchen, der Fachmnann dieses Gebietes der zur 

Aufgabenlösung berufene Fachmnann 1st. 

Die Kammer kommnt somit zurn Ergebnis, daB sich das un 

Anspruch 1 angegebene Verfahren (Hauptantrag) in 

naheliegender Weise aus dein Stand der Technik ergibt und 

somit als nicht erfinderisch anzusehen ist. Mit Anspruch 1 

fallen auch die von diesem abhängigen Ansprüche 2 bis 9. 

00335 



8 
	 T 321/92 

Dern Hauptantrag der Beschwerdegegnerifl kann daher nicht 

entsprochen wercien. 

8. 	Hulfsantrag 

Nachdem bereits in Verbindung mit dem Hauptantrag 

dargelegt wurde, daB bei den LOsungen gemaB D3 und Dl 

(vgl. den Modusauswahlschaltkreis) nebén Daten auch 

Steuerbefehle im Normal- und Progranunierbetrieb Uber-

tragen werden, fügt der Anspruch 1 gemäl3 Hilfsantrag dent 

Verfahren nach dent Hauptantrag lediglich hinzu, daB die 

Programmiereinrichtung (ROM 40, RAN 41) gemäi3 Dl über eine 

Steckvorrichtung mit den gleichen Eingangsleitungen lösbar 

verbunden ist, über die mm normalen Betrieb Daten und 

Steuerbefehle übermittelt werden. liii Zusammenhang mit dent 

Hauptantrag war berelts ausgeführt worden, daB beirn 

Einsatz des aus Dl bekannten Mikrocoinputers in der 

Einrichtung gemàB D3 notwendigerweise eine wahiweise 

Verbindung zwischen der Programmiereinrichtung oder den 

Signalgebern und Port 3 vorhanden seiri mui. Eine solche 

wahlweise Verbindung über eine Steckverbindung zu 

realisieren 1st aber eine sowohi in der Kraftfahrzeug- als 

auch Coinputertechnik aligemein bekannte Mai3nahme. 

Damit kann auch der hilfsweise Antrag der Beschwerde-

gegnerin mangels ausreichender erfinderischer Tätigkeit 

des dort beanspruchten Verfahrens keinen Erfoig haben. 

00335 	 .. 
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Entscheidungs for-mel 

  

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Die Geschâftsstellenbeamtin: 
	 Der Vorsitzende: 

11 fj 
E. Perssor 
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